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Die Arbeiten des Fachbereichs Europa geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe 
oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und 
Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten des Fachbereichs Europa geben nur den zum Zeitpunkt der Erstel-
lung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bun-
destages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegen, geschützte oder andere 
nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist 
vorab der Fachbereichsleitung anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die da-
bei zu berücksichtigenden Fragen. 

  

Der Fachbereich bekam einen Auftrag zur Problematik der Anwendung des deutschen Mindest-
lohngesetzes im Transitverkehr auf ausländische Kraftfahrer. In diesem Zusammenhang wurde 
auch um Auskunft gebeten zum Stand eines 2015 gegen Deutschland bzgl. des Mindestlohngeset-
zes eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahrens. 

PE 4 bekam von der Kommission folgende Information: 

Das im Jahr 2015 gegen Deutschland eingeleitete Vertragsverletzung bzgl. des Mindestlohngeset-
zes wird nach mündlicher Auskunft nicht mehr aktiv verfolgt. Jedoch ist das Verfahren auch 
noch nicht geschlossen worden. 

Die Kommission möchte den Ausgang des Gesetzgebungsverfahrens zum Maßnahmenpaket vom 
31.5.2017 abwarten. Dort seien auch Regelungen zum Mindestlohn enthalten. 
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